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fBunbe»gefetj betr. bie (Srfinbung&pateutc.
(Born 29. Suni 1888.)

©ie BunbeSDerfammlung her fd) to eigen)djett ©ibgenoffem
fc^aft, in Stntoenbung beS Strt. 64 ber fc^toeigerifcfjert Bun=
beSöerfaffung; nah (Sinfidjt einer Botfdjaft beS BunbeS»

ratbeS oom 20. 3anuar 1888, hefhtiefft:
I. Stilgemeine Beftimmrtitgen.

Strt. 1. ©ie fhweigerifhe ©ibgenoffenfhaft getoäfjrt, in
ber 3-orm öon ©rftnbungSpatenten, ben Urhebern neuer @r=

ftnbungen, welche gewerblich Bertoertbhar unb burd) SOÎobetle

bargefteEt finb, ober beren Behtsnahfotgern bie in Borlie»

genbem ©efe^e begegneten Beeilte.
Strt. 2. ©rfinbnngen gelten nicht als neu, toenn fie, gur

3eit ber Stnmetbung, in ber ©htoeig fhon berort betonnt
getoorben finb, baff bie SluSführratg burcit) ©ahBerftänbige
möglich ift.

Strt. 3. £>bne bie ©rlaubniff be? fßatentinlfaberS barf
Biemanb ben ©egenftanb ber ©rfinbung barftetten ober bas

mit £>anbel treiben. Bilbet ein SBertgeug, eine 9J2afct)ine ober

eine fonftige BetriebSOorrichtung ben ©egenftanb ber @rfin=

bung, fo ift ber ©ebraud) biefeS ©egenftaubeS gu einem ge=

werblichen 3tueile ebettfaES nur mit ©rlaubniff beS patents
inbaberS geftottet. Sediere gilt als ertfieitt, toenn ber paten»
tirte ©egenftanb ohne irgenb tueltfye einfcbräntenbe Bebingung
in ben Raubet gebrad)t wirb.

Strt. 4. ©ie Beftimmungen beS üorfjerge^enben StrtiMS
finb nicht auf fotd)e ißerfonen antoenbbar, meiere gur 3eü
ber Batentanmetbung bie ©rfinbung bereits benugt ober bie

gu ihrer Benubung nßtbigen Beranftattungen getroffen haben.
Strt. 5. ©aS Batent ift burd) ©rbfolge übertragbar.

Stud) tann eS ben ©egenftanb einer gänglidfen ober t£)eil=

toeifen Stbtretung, begietiungStoeife Berpfänbung bilben, ober

benfenigen einer Stceng, bie einen ©ritten gur Benutzung ber

©rfinbung ermächtigt, llebertragungen oon latenten unb
Sicengertbeitungen finb ©ritten gegenüber nur toirtfam, menn
fie nad) Strt. 19 btefeg ©efebeS einregiftrirt finb.

Strt. 6. ©ie ©auer ber Batente ift fünfgepn Sabre,
bom ©age ber Stnmetbung an. $ür iebtS patent ift eine

fpintertegungSgebühr üon $r. 20 unb eine in fotgenber Söeife

gunebmenbe.SabreSgebübr gu entrichten: 3% baS erfte Sabr
gr. 20, für bag gtoeite Sabr 3r. 30, für bag britte Sabr
3r. 40 unb fo toeiter big gum 15. Sabre, für toetebeg bie

®ebübr 3fr. 160 beträgt, ©iefe @ebüt)r ift gum Boraus,
am erften ©age beg betreffenben fßatentfabreS, gu entrichten,
©er fßatentinbaber !ann biefetbe aueb für mehrere Sabre
oorauSbegabten. SBenn er Bor Sibtauf ber 3ett, für welche
er begat)tt bei, auf bag Batent Bergidftet, fo werben ihm bie

banngumat noch nicht oerfaEenen Sabreggebübren gurüdber=
gütet.

Strt. 7. ©er Snbaber eineg BatenteS, Welcher an ber

bureb bagfelbe gefd)übtett ©rfinbung eine Berbefferuitg an=

bringt, fann burd) Begablung einer einmaligen ©ebübr Bon
2?r. 20 ein 3«fabpatent erhalten, bag mit bern £auptpatent
fein ©nbe erreicht.

Strt. 8. ©inem in ber ©htoeig niebergetaffenen Batent»
Bewerber, welcher nachweisbar unoermßgenb ift, tann für bie
brei erften Sabreggebübren ©tunbung bis gum Beginn beg

Bierten SabreS gewährt werben. SBenn er alsbann feine ©r»

finbung faEen läfft, fo Werben ihm bie Berfaflenen ©ebübren
erlaffen.

Strt. 9. ©ag erttjeitte patent erliféi:
1) wenn ber Snbaber in fdjriftlicber ©ingabe an bag eib=

genöffifebe Stmt für gewerbliches ©igentbum auf bags

felbe Bergidjtet;
2) wenn bie Sabreggebübren nid^t fpäteftenS innerhalb

brei Bionaten nad) ber 3äEigfeit (Strt. 6) begabt
werben. ©aS eibgenöffifdtje Stmt für gewerbliches @igen=

tbum wirb, immerbin ohne Berbiubtihfeit für baSfetbe,
ben Snbaber unoergüglid) oom BerfaE ber SabieSges
bübr Berftänbigen;

3) wenn bie ©rfinbung nad) Stbtauf beS britten SabreS,
Born Saturn ber Stnmetbung an gerechnet, nicht gur 2tn=

wenbung gefommen ift;
4) wenn ber patentirte ©egenftanb Born StuStanb in bie

©dftoeig eingeführt wirb, unb ber Snbaber beS Ba=
tentes gteihgeitig fhweigerifhe Sicengbegetjren, weihe
auf billiger ©runbtage beruhen, abgelehnt bat.

Sie Stage auf tpinfäEigteit beS BatenteS in ben fyâEen
Bon 3iffau 3 unb 4 tann Bon Sebermann, wether hiefür
ein rechtlich^ Sntereffe nahweist, bei bem für bie Bah»
abmungSttage guftänbigen ©erihte (Strt. 30) angehoben werben.

Strt. 10. ©in ertbeitteS Bâtent ift atS nichtig gu er=

erttären :

1) wenn bie ©rfinbung nidjt neu ober gewerblich nicht
Bermertbbar ift;

2) wenn ber ^Patentinhaber Weber Urheber ber ©rfinbung
nod) beffen BehtSnahfolger ift, wobei jebod) bis gum
Betoeife beS ©egentheilS ber Batentnebmer atS Urheber
ber betreffenben ©rfinbung gilt;

3) wenn ber ©itet ber ©rfinbung, unter welchem baS

Batent nad)gefud)t werben ift, einen anbern als ben

wirtlichen ©egenftanb ber ©rfinbung angibt unb bem

Batentbewerber babei bie Stbfidit, Stnbere gu täufhen,
gur Saft fäEt;

4) wenn bie mit bem ©efudje eingereihte Sartegung ber

©rfinbung (Befhreibung unb 3eihuungen) nicht ge=

nügt, um @ad)Berftänbigen bie Stugfübrung ber ©r=

finbung möglich gu mähen, ober mit bem BiobeE (Strt.
14, 3Üfer 3) nicht übereinftimmt.

©ie BihtigteitSttage ftebf Sebermann gu, ber bafür ein

rehttiheS Sntereffe nahweist, unb ift bei bem guftänbigen
©erihte angubeben.

Strt. 11. SBer niht in ber ©htoeig wohnt, tann ben

Stnfpruh auf bie ©rtbeitung eines BatentS unb bie Behte
aus bem teptern nur geltenb mähen, wenn er in ber ©htoeig
einen Bertreter befteEt bat. ©er öeptere ift gur Bertretung
in ben nah Bîafjgahe biefeS @efe|eS ftattfinbenben Berfabren,
fotoie in ben baS Batent betreffenben BehtSftreitigteiten befugt,

fpr bie in fothen BehtSftreitigteiten gegen ben Batentinbaber
angufteEenben klagen ift baS ©eriht guftänbig, in beffen Be=

girt ber Bertreter feinen SBohnfib hat, in ©rmangtung eines

fothen baS ©eriht, in beffen Begirt bag eibgenöffifhe Stmt

feinen ©ib bat-
Strt. 12. ©er Snbaber eines BatenteS für eine ©rfin=

bung, weihe ohne Benubung einer früher patentirten ©r=

finbung niht Berwertbet werben tann, ift berechtigt, Born

Snbaber ber tebtern bie ©rtbeitung einer Sigeng gu Bertan=

gen, menn feit ber ©inreihung beS ©efuh» für baS frühere
Batent brei Sabre BerfCoffert finb unb bie neue ©rfinbung
Bon erheblicher gewerblicher Bebeutuitg ift. SBenn bie Sigeng
betoiEigt ift, fo ift ber Snbaber beS frühem BatenteS be=

redftigt, auh feinerfeitS oom nahfotgenben ©rfinber eine

Sigeng gu Berlangen, Wethe ihn gur Benufeung ber neuen
©rfinbung ermächtigt, unter ber BorauSfehung jeboeb, bap
biefe tebtere ibrerfeitS mit ber frühern ©rfinbung in einem

tbatfäd)Iid)en 3ufamntenbang ftebe. Su ©treitfäEen entfheibet
baS BunbeSgerid)t unb fegt bie gu leifteitbeit ©ntfhäbigungen
uitb ©iherbeit feft.

Strt. 13. SBenn baS öffentliche Sntereffe eS erheifht,
tann bie BunbeSBerfammtung auf Berlangen beS BunbeS»

ratbeS ober einer SantonSregierung bie ©ppropriatioit eines
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Bundesgesetz vetr. die Erfindungspatente.
lVom 29. Juni 1838.)

Die Bundesversammlung der schweizerischen Eidgenossen-

schaft, in Anwendung des Art. 64 der schweizerischen Bun-
desverfassung; nach Einsicht einer Botschaft des Bundes-
rathes vom 2V. Januar 1888, beschließt:

I. Allgemeine Bestimmungen.
Art. 1. Die schweizerische Eidgenossenschaft gewährt, in

der Form von Erfindungspatenten, den Urhebern neuer Er-
findungen, welche gewerblich verwerthbar und durch Modelle
dargestellt sind, oder deren Rechtsnachfolgern die in vorlie-
gendem Gesetze bezeichneten Rechte.

Art. 2. Erfindungen gelten nicht als neu, wenn sie, zur
Zeit der Anmeldung, in der Schweiz schon derart bekannt

geworden sind, daß die Ausführung durch Sachverständige
möglich ist.

Art. 3. Ohne die Erlaubniß des Patentinhabers darf
Niemand den Gegenstand der Erfindung darstellen oder da-

mit Handel treiben. Bildet ein Werkzeug, eine Maschine oder

eine sonstige Betriebsvorrichtung den Gegenstand der Erfin-
dung, so ist der Gebrauch dieses Gegenstandes zu einem ge-
weiblichen Zwecke ebenfalls nur mit Erlaubniß des Patent-
inhabers gestattet. Letztere gilt als ertheilt, wenn der Paten-
tirte Gegenstand ohne irgend welche einschränkende Bedingung
in den Handel gebracht wird.

Art. 4. Die Bestimmungen des vorhergehenden Artikels
sind nicht auf solche Personen anwendbar, welche zur Zeit
der Patentanmeldung die Erfindung bereits benutzt oder die

zu ihrer Benutzung nöthigen Veranstaltungen getroffen haben.
Art. 5. Das Patent ist durch Erbfolge übertragbar.

Auch kann es den Gegenstand einer gänzlichen oder theil-
weisen Abtretung, beziehungsweise Verpfändung bilden, oder

denjenigen einer Licenz, die einen Dritten zur Benutzung der

Erfindung ermächtigt. Uebertragungen von Patenten und
Licenzertheilungen sind Dritten gegenüber nur wirksam, wenn
sie nach Art. 19 dieses Gesetzes einregistrirt sind.

Art. 6. Die Dauer der Patente ist fünfzehn Jahre,
vom Tage der Anmeldung an. Für jedes Patent ist eine

Hinterlegungsgebühr von Fr. 20 und eine in folgender Weise

zunehmende Jahresgebühr zu entrichten: Für das erste Jahr
Fr. 20, für das zweite Jahr Fr. 30, für das dritte Jahr
Fr. 40 und so weiter bis zum 15. Jahre, für welches die

Gebühr Fr. 160 beträgr. Diese Gebühr ist zum Voraus,
am ersten Tage des betreffenden Patentjahres, zu entrichten.
Der Patentinhaber kann dieselbe auch für mehrere Jahre
vorausbezahlen. Wenn er vor Ablauf der Zeit, für welche
er bezahlt hat, auf das Patent verzichtet, so werden ihm die

dannzumal noch nicht verfallenen Jahresgebühren zurückver-
gütet

Art. 7. Der Inhaber eines Patentes, welcher an der

durch dasselbe geschützten Erfindung eine Verbesserung an-
bringt, kann durch Bezahlung einer einmaligen Gebühr von
Fr. 20 ein Zusatzpatent erhallen, das mit dem Hauptpatent
sein Ende erreicht.

Art. 8. Einem in der Schweiz niedergelassenen Patent-
bewerber, welcher nachweisbar unvermögend ist, kann für die
drei ersten Jahresgebühren Stundung bis zum Beginn des

vierten Jahres gewährt werden. Wenn er alsdann seine Er-
findung fallen läßt, so werden ihm die verfallenen Gebühren
erlassen.

Art. 9. Das ertheilte Patent erlischt:
1) wenn der Inhaber in schriftlicher Eingabe an das eid-

genössische Amt für gewerbliches Eigenthum auf das-
selbe verzichtet;

2) wenn die Jahresgebühren nicht spätestens innerhalb

drei Monaten nach der Fälligkeit (Art. 6) bezahlt
werden. Das eidgenössische Amt für gewerbliches Eigen-
thum wird, immerhin ohne Verbindlichkeit für dasselbe,
den Inhaber unverzüglich vom Verfall der Jahresge-
bühr verständigen;

3) wenn die Erfindung nach Ablauf des dritten Jahres,
vom Datum der Anmeldung an gerechnet, nicht zur An-
Wendung gekommen ist;

4) wenn der patentirte Gegenstand vom Ausland in die

Schweiz eingeführt wird, und der Inhaber des Pa-
tentes gleichzeitig schweizerische Licenzbegehren, welche

auf billiger Grundlage beruhen, abgelehnt hat.
Die Klage auf Hinfälligkeit des Pateutes in den Fällen

von Ziffer 3 und 4 kann von Jedermann, welcher hiefür
ein rechtliches Interesse nachweist, bei dem für die Nach-
ahmungsklage zuständigen Gerichte (Art. 30) angehoben werden.

Art. 10. Ein ertheiltes Patent ist als nichtig zu er-
erklären:

1) wenn die Erfindung nicht neu oder gewerblich nicht
verwerthbar ist;

2) wenn der Patentinhaber weder Urheber der Erfindung
noch dessen Rechtsnachfolger ist, wobei jedoch bis zum
Beweise des Gegentheils der Patentnehmer als Urheber
der betreffenden Erfindung gilt;

3) wenn der Titel der Erfindung, unter welchem das

Patent nachgesucht worden ist, einen andern als den

wirklichen Gegenstand der Erfindung angibt und dem

Patentbewerber dabei die Absicht, Andere zu täuschen,

zur Last fällt;
4) wenn die mit dem Gesuche eingereichte Darlegung der

Erfindung (Beschreibung und Zeichnungen) nicht ge-

nügt, um Sachverständigen die Ausführung der Er-
findung möglich zu machen, oder mit dem Modell (Art.
14, Ziffer 3) nicht übereinstimmt.

Die Nichtigkeitsklage steht Jedermann zu, der dafür ein

rechtliches Interesse nachweist, und ist bei dem zuständigen
Gerichte anzuheben.

Art. 11. Wer nicht in der Schweiz wohnt, kann den

Anspruch auf die Ertheilung eines Patents und die Rechte

aus dem letztern nur geltend machen, wenn er in der Schweiz
einen Vertreter bestellt hat. Der Letztere ist zur Vertretung
in den nach Maßgabe dieses Gesetzes stattfindenden Verfahren,
sowie in den das Patent betreffenden Rechtsstreitigkeiten befugt.
Für die in solchen Rechtsstreitigkeiten gegen den Patentinhaber
anzustellenden Klagen ist das Gericht zuständig, in dessen Be-
zirk der Vertreter seinen Wohnsitz hat, in Ermanglung eines

solchen das Gericht, in dessen Bezirk das eidgenössische Amt
seinen Sitz hat.

Art. 12. Der Inhaber eines Patentes für eine Erfin-
dung, welche ohne Benutzung einer früher patentirten Er-
findung nicht verwerthet werden kann, ist berechtigt, vom
Inhaber der letztern die Ertheilung einer Lizenz zu verlan-
gen, wenn seit der Einreichung des Gesuchs für das frühere
Patent drei Jahre verflossen sind und die neue Erfindung
von erheblicher gewerblicher Bedeutung ist. Wenn die Lizenz
bewilligt ist. so ist der Inhaber des frühern Patentes be-

rechtigl, auch seinerseits vom nachfolgenden Erfinder eine

Lizenz zu verlangen, welche ihn zur Benutzung der neuen
Erfindung ermächtigt, unter der Voraussetzung jedoch, daß
diese letztere ihrerseits mit der frühern Erfindung in einem

thatsächlichen Zusammenhang stehe. In Streitfällen entscheidet
das Bundesgericht und setzt die zu leistenden Entschädigungen
und Sicherheit fest.

Art. 13. Wenn das öffentliche Interesse es erheischt,
kann die Bundesversammlung auf Verlangen des Bundes-
rathes oder einer Kantonsregierung die Expropriation eines
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patentes auf Soften beS SutibeS ober eines Santons aus«

fprecßen. Ser SunbeSbefcßlnß wirb beftimmen, ob bie ©r*
finbung baS auSfd^Iie^lidje ©igentßum beS SunbeS ober ob fie
©emeingut toirb. Sen Setrag ber bent ^Patentinhaber gu

leiftenben ©ntfcßäbigung beftimmt baS SunbeSgericßt.

II. Slnntelbung uttb ©rtßeilung ber patente.
Slrt. 14. 2Ber für eine ©rfinbung ein patent erwerben

teilt, hat hiefür beim eibgenöffifchen Slmte für gewerbliches
©igentßum ein ©efucß nach Staßgabe eines fachbegüglicßett

Formulars eingureicßen. StefeS ©efucß barf ftcf) nur auf
einen Hauptgegenftanb mit ben gu bemfelben gehörigen
SetailS begiehen. SaSfelbe hat ben Sitel ber ©rfinbung,
welcher baS 2öefen beS erfunbenen ©egenftanbeS !Iar unb

beftimmt begeicßnen foil, angugeben.
Sem ©efudfe finb beizufügen : 1) eine Sefcßreibung ber

©rfinbung, welche in einer befonbern Slbtßeilung ber ©c^rnft
bte roefentlichen ßßerlmale ber ©rfinbung gebrängt aufführen
muff; 2) bie gum Serftänbniß ber Sefcßreibung erforber!id)en
3ei<ßnmtgen; 3) ber SeweiS, baß ein Sßobeß beS erfunbenen
©egenftanbeS, ober ber ©egenftanb felbft, oorhanben ift; als
Sßobeß gilt bie SlnSfüßrung ber ©rfinbung ober eine attbere

förderliche Sarfteßung berfelben, melche beren SBefen Kar
erfennen läßt ; 4) bie ©umme bon 2fr. 40 als HinteriegungS*
gebühr unb als erfte SahreSgebüßr beS patentes (Slrt. 6);
5) ein Sergeicßniß ber eingereichten Slftenftüße unb ©egen*
ftänbe. — SaS ©efucß unb bie fchriftlicheit Seilagen müffen
in einer ber brei SanbeSfpracßen abgefaßt fein. 3m $aße
ber Serfagung beS patentes teirb bem Hinterlegenöen bie

3abreSgebübr bon fjr. 20 mit fätnmtlichen gemachten ©in*
gaben gurücferftattet.

Slrt. 15. Ser SunbeSratl) !ann für eittgelne Slaffen
non ©rfinbungen bie Hinterlegung bon Stobeßen forbern.
lieber bie SluSführung btefeS unb beS borftehenben SlrtitelS
hat ber SunbeSrath eine Serorbnung gu erlaffen, unb eS

foil berfelbe babei inSbefonbere über baS ©rforberniß ber

3iff. 3 im Slrt. 14 nähere Seftimmungen treffen.
Slrt. 16. ©inem Sßatentbewerber ift gegen ©rfüHung ber

in ben 3iffern 1, 2, 4 unb 5 beS Slrt. 14 aufgeftellten
Requifite ein Prooiforifdj'eS SPatent gu ertheilen. SiefeS proöi*
forifcfje patent fiebert bem 3nßaber beSfelben wäßrenb ber

Sauer bon gtoei 3ahren, bom Saturn beS ©efucßeS an ge=

rennet, eingig baS Siecht auf ein befinitibeS patent, ohne
füü(fficf)t barauf, ob bte ©rfinbung ittgteifchen in bie Oeffent=
licfifeit gebrungen fei. ©in Slagrecht teegen Stathahmung ober

Senußung ber ©rfinbung fteht jebod) bent Snßaber nicht gu.
Ser Schaber eines proöiforifcßen SPatenteS hat bor Slblauf
biefer gtoei 3ahre burdfi Seiftung beS in 3ßf- 3 beS.Slrt. 15
geforberten StuSteeifeS ein befinitibeS Ratent auSguwirlen,
toibrigenfaßS feneS patent bahinfällt. SaS befinitwe Ratent
ift nicht rûcfteirïettb. Sie Sauer beSfelben toirb bom Saturn
beS proöiforifcßett RatenteS berechnet.

Slrt. 17. 3ebeS ©efucß, in toelchem bie bureß bie Slrt. 14,
15 unb 16 oorgefeßriebenen Sebingungen nicht erfüllt finb,
ift bom eibgenöffifchen Slmte für gewerbliches ©igenthum
gurüefgutoeifen ; gegen eine folche Serfügung lann innerhalb
ber Rotßfrift bon bier SBocßen an bie üorgefeßte Serteal*
tungSbeßörbe refurrirt Werben. SBenn baS eibgenöffifche Slmt

bermöge eines ber in Slrt. 10 aufgeführten ©rünbe bie ©r*
finbung nicht für patentirbar hält, fo foil eS ben ©efuch*
fteller norgängig unb in fonfibentieller SBeife barauf auf*
nterffam machen, ihm überlaffenb, ob er feine Slnntelbung
aufrecht erhalten, abänbern ober gurüdgießen will.

Slrt. 18. Sie Satente (proöiforifcße unb befinitibe), beren
Slnntelbung in gehöriger SBeife ftattgefunben hat, Werben

unbergügtich ausgefertigt, unb gtoar auf Seranttoortlicßleit

ber ©efuchfteller unb ohne ©ewäßrleiftung beS Rorßanben*
feinS, ber Neuheit ober beS SBertfjeS ber ©rfinbung. SaS
eibgenöffifche Slmt übermittelt bem ©efuchfteller ein Sitteft,
Welches bie ©rfüEung ber borgefchriebenen Sebingungen be*

urfunbet unb Welchem bie Stoppel ber in Slrt. 14 erwähnten
Sefcßreibung unb 3ei<ßnungen beigufügen finb. SiefeS Sitteft
bilbet baS (probiforifche ober befinitibe) ©rfinbungSpatent.

Slri. 19. SaS eibgenöffifche Slmt für gewerbliches ©igen*
thum führt ein Regifter, Welches folgenbe Slttgaben enthalten
foß: ben ©egenftanb ber ertß'eilten Satente, Samen unb
SBoßnort ber ^Patentinhaber unb ihrer Seöoßmächtigten, baS

Saturn beS ©efudjeS unb ber Seiftung beS SluSweifeS über
bie ©pifteng beS SßobeßeS, fowie aße Slenberungen, welche
fich auf bte ©pifteng, ben Sefiß unb ben ©enuß beS patentes
begiehen. RecßtSlräftige Urtheile über Serfaß, Sichtigfeit,
©pproprtation unb Sigengertheilung finb auf Segehren ber

obfiegenben Rartei eingutragen.
Slrt. 20. 3eber Snßaber eines beftnitioen patentes hat

bie nach bemfelben ßergefteßten ©egenftäitbe au einer ficht*
baren ©teße mit bem eibgenöffifchen Sïreug, fowie mit ber
Stummer beS patentes gu üerfeßen. SBenn bieS Oermöge
ber Sefcßaffenßeit ber ©egenftänbe nid)t thunlid) ift, fo ift
bie Segeicßnung auf beren Serpadung angitbringen. Ser
^Patentinhaber öerliert fein Slagrecht wegen Racßahmung,
wenn er bte hier oorgefchriebene Segeicßnung feiner ©rgeug*
niffe unterlaffen hat.

Slrt. 21. Ser Snßaber eines beftnitioen RatenieS lann
Perlangen, baß bie in Slrt. 4 erwähnten Rerfonen bie be*

treffenben ©egenftänbe ebenfaßS mit bem eibgenöffifchen &eug,
fowie mit ber Summer beS RatenteS oerfehen.

Slrt. 22. Sebermann lann auf bem eibgenöffifchen Slmte

münbliche ober fcßriftlicße SluSlunft über ben Snßalt beS

RatentregifterS erhalten. Ser SunbeSratl) ift ermäd)tigt, für
biefe Stittheilunger. einen mäßigen ©ebührentarif aufgufteßen.

Slrt. 23. Sie Sitel ber (prooiforifchen unb beftnitioen)
Ratente mit beren Stummern, fowie bem Stamen unb SBoßn*
ort ber ^Patentinhaber ^b ihrer Seöoßmächtigten werben fo*
fort nach ©rtheilung ber patente Oom eibgenöffifchen Slmte

öeröffentlicßt. SaS Stmt öeröffentlicßt in gleicher SBeife bie

©rlöfcßung ber ^Patente unb jebe im Sefihe berfelben einge*
tretene Slenberung. Sluperbem beröffentlid)t baS eibgenöffifche
Slmt bie Sefdjretbungen unb bte beit Sßatentgefuchen beige*
fügten 3eidmungen unb gibt fie gu einem mäßigen ipreife
ab. Siefe fpitblifation wirb an folgenbe ©teßen gratis Oer*

fanbt: an bie Separtemente beS SunbeSratheS, an baS Sun*
beSgericßt, an bie lantonalen Regierungen — fpegieß für bie

©erießte, welche berufen finb, in flagefacßen wegen Stach*

aßmung gu urtßeilen — an bie höhern öffentlichen Unter*
ricßtSanftalten unb an bie ©ewerbemufeen ber ©eßweig. ferner
wirb man obige fpublifation mit ben ähnlichen Seröffent*
licßungen anberer ßätiber auStaufcßen. Um bem ©rfinber
bie ©rwerbung oon Spatenten im SluSlanbe gu ermöglichen,
lann auf beffen ©efud) hin bie Seröffentlidfung ber Se*
feßreibung ber ©rfinbung um 6 Stonate Oerfcßoben werben.

3n biefem gaße fann ber ^Patentinhaber gegen Stacßahmer
erft naeß erfolgter Seröffentlidjung Stage anheben.

(Sdüuf; folgt.)

Imitation eingelegter Ciotprtieiten.
SJtit befonberer Sorliebe wetibct man fieß wieber ben

eingelegten Holgarbeiten gu. @S ift bieS mit Reuben gu
begrüßen, benn babureß erhalten folcße Slrbeiten Beben, Wel*
cßeS man bei ber bisherigen SluSfiatlung oermißt.

Sie Sürge ber 3ett ermöglicht feboeß nießt immer folcße

©inlegearbeiten in echt auSgufüßren unb muß man fieß bureß

Smitation helfen, welcße, wenn forgfältig unb mit ©efeßid
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Patentes auf Kosten des Bundes oder eines Kantons aus-
sprechen. Der Bundesbeschluß wird bestimmen, ob die Er-
findung das ausschließliche Eigenthum des Bundes oder ob sie

Gemeingut wird. Den Betrag der dem Patentinhaber zu
leistenden Entschädigung bestimmt das Bundesgericht.

II. Anmeldung und Ertheilung der Patente.
Art. 14. Wer für eine Erfindung ein Patent erwerben

will, hat hiefür beim eidgenössischen Amte für gewerbliches
Eigenthum ein Gesuch nach Maßgabe eines sachbezüglichen

Formulars einzureichen. Dieses Gesuch darf sich nur aus

einen Hauptgegenstand mit den zu demselben gehörigen
Details beziehen. Dasselbe hat den Titel der Erfindung,
welcher das Wesen des erfundenen Gegenstandes klar und

bestimmt bezeichnen soll, anzugeben.
Dem Gesuche sind beizufügen: 1) eine Beschreibung der

Erfindung, welche in einer besondern Abtheilung der Schrift
die wesentlichen Merkmale der Erfindung gedrängt aufführen
muß; 2) die zum Verständniß der Beschreibung erforderlichen
Zeichnungen; 3) der Beweis, daß ein Modell des erfundenen
Gegenstandes, oder der Gegenstand selbst, vorhanden ist; als
Modell gilt die Ausführung der Erfindung oder eine andere

körperliche Darstellung derselben, welche deren Wesen klar
erkennen läßt; 4) die Summe von Fr. 40 als Hinterlegungs-
gebühr und als erste Jahresgebühr des Patentes (Art. 6);
5) ein Verzeichniß der eingereichten Aktenstülle und Gegen-
stände. — Das Gesuch und die schriftlichen Beilagen müssen

in einer der drei Landessprachen abgefaßt sein. Im Falle
der Versagung des Patentes wird dem Hinterlegenden die

Jahresgebühr von Fr. 2V mit sämmtlichen gemachten Ein-
gaben zurückerstattet.

Art. 15. Der Bundesrath kann für einzelne Klassen

von Erfindungen die Hinterlegung von Modellen fordern.
Ueber die Ausführung dieses und des vorstehenden Artikels
hat der Bundesrath eine Verordnung zu erlassen, und es

soll derselbe dabei insbesondere über das Erforderniß der

Ziff. 3 im Art. 14 nähere Bestimmungen treffen.

Art. 16. Einen: Patentbewerber ist gegen Erfüllung der

in den Ziffern 1, 2, 4 und 5 des Art. 14 aufgestellten
Requisite ein provisorisches Patent zu ertheilen. Dieses provi-
forische Patent sichert dem Inhaber desselben während der

Dauer von zwei Jahren, vom Datum des Gesuches an ge-
rechnet, einzig das Recht auf ein definitives Patent, ohne

Rücksicht darauf, ob die Erfindung inzwischen in die Oeffent-
lichkeit gedrungen sei. Ein Klagrecht wegen Nachahmung oder

Benutzung der Erfindung steht jedoch dem Inhaber nicht zu.
Der Inhaber eines provisorischen Patentes hat vor Ablauf
dieser zwei Jahre durch Leistung des in Ziff. 3 des Art. 15
geforderten Ausweises ein definitives Patent auszuwirken,
widrigenfalls jenes Patent dahinfällt. Das definitive Patent
ist nicht rückwirkend. Die Dauer desselben wird vom Datum
des provisorischen Patentes berechnet.

Art. 17. Jedes Gesuch, in welchem die durch die Art. 14,
15 und 16 vorgeschriebenen Bedingungen nicht erfüllt sind,

ist vom eidgenössischen Amte für gewerbliches Eigenthum
zurückzuweisen; gegen eine solche Verfügung kann innerhalb
der Nothsrist von vier Wochen an die vorgesetzte Verwal-
tungsbehörde rekurrirt werden. Wenn das eidgenössische Amt
vermöge eines der in Art. 10 aufgeführten Gründe die Er-
findung nicht für patentirbar hält, so soll es den Gesuch-
steller vorgängig und in konfidentieller Weise darauf auf-
merksam machen, ihm überlassend, ob er seine Anmeldung
aufrecht erhalten, abändern oder zurückziehen will.

Art. 18. Die Patente (provisorische und definitive), deren

Anmeldung in gehöriger Weise stattgefunden hat, werden

unverzüglich ausgefertigt, und zwar auf Verantwortlichkeit

der Gesuchsteller und ohne Gewährleistung des Vorhanden-
seins, der Neuheit oder des Werthes der Erfindung. Das
eidgenössische Amt übermittelt dem Gesuchsteller ein Attest,
welches die Erfüllung der vorgeschriebenen Bedingungen be-
urkundet und welchem die Doppel der in Art. 14 erwähnten
Beschreibung und Zeichnungen beizufügen sind. Dieses Attest
bildet das (provisorische oder definitive) Erfindungspatent.

Art. 19. Das eidgenössische Amt für gewerbliches Eigen-
thum führt ein Register, welches folgende Angaben enthalten
soll: den Gegenstand der ertheilten Patente, Namen und
Wohnort der Patentinhaber und ihrer Bevollmächtigten, das
Datum des Gesuches und der Leistung des Ausweises über
die Existenz des Modelles, sowie alle Aenderungen, welche
sich auf die Existenz, den Besitz und den Genuß des Patentes
beziehen. Rechtskräftige Urtheile über Verfall, Nichtigkeil,
Expropriation und Lizenzertheilung sind auf Begehren der

obsiegenden Partei einzutragen.
Art. 20. Jeder Inhaber eines definitiven Patentes hat

die nach demselben hergestellten Gegenstände an einer ficht-
baren Stelle mit dem eidgenössischen Kreuz, sowie mit der
Nummer des Patentes zu versehen. Wenn dies vermöge
der Beschaffenheit der Gegenstände nicht thunlich ist, so ist
die Bezeichnung auf deren Verpackung anzubringen. Der
Patentinhaber verliert sein Klagrecht wegen Nachahmung,
wenn er die hier vorgeschriebene Bezeichnung seiner Erzeug-
nisse unterlassen hat.

Art. 21. Der Inhaber eines definitiven Patentes kann

verlangen, daß die in Art. 4 erwähnten Personen die be-

treffenden Gegenstände ebenfalls mit dem eidgenössischen Kreuz,
sowie mit der Nummer des Patentes versehen.

Art. 22. Jedermann kann auf dem eidgenössischen Amte
mündliche oder schriftliche Auskunft über den Inhalt des

Patentregisters erhalten. Der Bundesrath ist ermächtigt, für
diese Mittheilungen einen mäßigen Gebührentarif aufzustellen.

Art. 23. Die Titel der (provisorischen und definitiven)
Patente mit deren Nummern, sowie dem Namen und Wohn-
ort der Patentinhaber und ihrer Bevollmächtigten werden so-

fort nach Ertheilung der Patente vom eidgenössischen Amte
veröffentlicht. Das Amt veröffentlicht in gleicher Weise die

Erlöschung der Patente und jede im Besitze derselben einge-
tretene Aenderung. Außerdem veröffentlicht das eidgenössische

Amt die Beschreibungen und die den Patentgcsuchen beige-
fügten Zeichnungen und gibt sie zu einem mäßigen Preise
ab. Diese Publikation wird an folgende Stellen gratis ver-
sandt: an die Departements des Bundesrathes, an das Bun-
desgericht, an die kantonalen Regierungen — speziell für die

Gerichte, welche berufen sind, in Klagesachen wegen Nach-
ahmung zu urtheilen — an die höhern öffentlichen Unter-
richtsanstalten und an die Gewerbemuseen der Schweiz. Ferner
wird man obige Publikation mit den ähnlichen Veröffent-
lichungen anderer Länder austauschen. Um dem Erfinder
die Erwerbung von Patenten im Auslande zu ermöglichen,
kann auf dessen Gesuch hin die Veröffentlichung der Be-
schreibung der Erfindung um 6 Monate verschoben werden.

In diesem Falle kann der Patentinhaber gegen Nachahmer
erst nach erfolgter Veröffentlichung Klage anheben.

(Schluß folgt.)

Imitation eingelegter Holzarbeiten.
Mit besonderer Vorliebe wendet man sich wieder den

eingelegten Holzarbeiten zu. Es ist dies mit Freuden zu
begrüßen, denn dadurch erhalten solche Arbeiten Leben, wel-
ches man bei der bisherigen Ausstattung vermißt.

Die Kürze der Zeit ermöglicht jedoch nicht immer solche

Einlegearbeiten in echt auszuführen und muß man sich durch

Imitation helfen, welche, wenn sorgfältig und mit Geschick
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